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Fuchs, Marder, Iltis und Wlesel vor>
Handen, Einzelne Habichte und genü-
gend Sperber kennt man noch als
Raubvögel. Alle gefährlichen Raubtiere
wie Bär, Wolf und Luchs sind für
immer verschwunden. Lämmergeier
nrid Uhu horsten lm Alpstein nicht
mehr, dafür aber der Steinadler mit
wenigen Tieren, als wertvoller Sen«
chcnpolizist und nützlicher Beseltiger
alles Fallwlldes. Trotz aller Lügen und
Verleumdungen seitens minderwertiger

Schafhlrten und elnzelner Jäger
über Greueltaten und Klnderraub, die
der Adler niemals begangen hat, blleb
er dem Alpstelngeblrge als fchöne
Zierde der Berge dank des obrlgkelt-
llchen Schutzes erfreulicherweise bis
auf den heutigen Tag erhalten. Jetzt
aber ist er als geschützter Vogel in das
Bundesgesetz über Jagd und Bogel-
schütz aufgenommen worden.

Der Fischotter wurde ln den Appen-
zcllerseen, Bächen und Flüssen ebenfalls

vollständlg ausgerottet. Der
Schutz, den ihm das Eidgenössische
Jagdgesetz heute gewährt, kommt zu
spät. Dafür nber ist das Nutzwild gut vertreten,
Im Eldgenössischen Jagdbannbezirk Säntis freuen sich
bnnderte von Gemsen, Rehen und Murmeltieren des
Lebens. Sle strahlen vielfach auch ln das offene Jagdgebiet

aus. Was dem Alpstelngeblrge noch elnen ganz
besonderen Schmuck verlelhen könnte, wäre etwas Steinwild,

das am Piz Albris oberhalb Pontresina ln überzahl
lebt und dort lelcht erhältlich ist.

Der Fischbestand der Alpseen und AppenzellerbSche ist
wieder ein guter. Eine Zeit lang glaubte man die herrliche,

heimische Bachforelle durch die amerlkanlsche
Regenbogenforelle ersetzen zu müssen. Da diese aber den
Trieb chat auszuwandern und dem Meer zuzustreben, ist
ihr Einsatz In den Appenzellerbächen verboten. Das
Wild zu Berg und Tal, so gut wie dle Forellen ln

Ki^mcni

Seen und Bächen, bedeuten nicht nur eine Zierde des
Landes, sondern auch ein Bolksvermögen. Beide der
Nnchwelt in guter Form zu erhalten, ist eine schöne und
angenehme Pflicht von Volk und Behörden, des ln seiner
Art einzigen Appenzellerlandes.
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Von Professor O^. //a»s /.-?^«a««, srükerer I)ii-eKtor ckes ZeK^vei?. I^snäesmuseurns

OrossoKtäV, i63 Zeiten mit 86 1°. Asn^seitiFen ^bbilciunKen uncl einer tsrbiZen l'slel
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